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Aktuell

che die notwendigen Aktionen im Detail

vorbereitet sein müssen.
Verantwortlich für den Vollzug des Gesamtplanes

ist die politische Behörde, welche

die Durchführung der einzelnen
Massnahmen der Polizei, der Feuerwehr,

dem Zivilschutz und weiteren
Diensten der Gemeinde überträgt.
Eine wichtige Aktion der Gemeinde
ist die Orientierung grosser Betriebe
(siehe Kasten). Diese verfügen in der
Regel über einen Werkschutz, der im
Frieden bei Notfällen - Brand, Wasser,

Unfall - zur Wiederherstellung
der Betriebsfähigkeit eingesetzt wird,
bei Belegschaften von über 100
Beschäftigten verfügt er in der Regel im
Rahmen der Zivilschutzorganisation
auch über einen Betriebsschutz.
Gewerbebetriebe, Geschäfte, Warenhäuser,

Schulen schliessen den
Betrieb und behalten nur jene Personen
zurück, die ihren Wohnsitz nicht
innert nützlicher Frist erreichen können
und für welche im Betrieb auch
Schutzplätze in Kellern oder
Schutzräumen vorhanden sind. Für den
Schutz der ihnen anvertrauten Personen

tragen die Betriebsinhaber die
Verantwortung.

Die grossen Betriebe müssen, genau
wie die Gemeinden, eine Alarmstelle
bezeichnen, über einen Krisenstab
verfügen und für erhöhte Radioaktivität

einen Notfallplan ausarbeiten. Im
Alarmfall muss dann alles sehr rasch
gehen. Die Planung rechnet eine
Warnfrist von 2 Stunden ein.

Zur Realisierung der industriellen
Massnahmen wird folgender Plan
empfohlen:
— Der Werkschutz soll das Betreiben

der Alarmstelle des Betriebes
übernehmen.

— Der Betriebsschutz ist vom AC-
Fachdienst her motivierbar und soll
zur Konkretisierung des Notfallplanes

herangezogen werden. Werkschutz

und Betriebsschutz sind
meist durch Personalunion der
Chefs verbunden. Die
Betriebsschutzchefs sollten an Dienstrapporten

orientiert und zur Lösung
der Probleme angeleitet werden.

— Die Massnahmen grosser Betriebe
müssen durch die kommunale Führung

mit den Massnahmen der
Gemeinde koordiniert werden.

Die chemische Industrie ist seit
langem mit ähnlich gelagerten Problemen

des Schutzes vor chemischen
Substanzen und Giften in grosstechnischen

Mengen konfrontiert. Firmen
dieser Branche haben bereits Modelle
geschaffen, die jetzt auch auf die
Schutzbedürfnisse vor erhöhter
Radioaktivität zugeschnitten werden.
Auch in der Maschinenindustrie
wurde ein entsprechendes Konzept
erarbeitet. Im Rahmen einer Fallstudie

haben in der Stadt Zürich unter
der Leitung der Zivilschutzorganisation

ein grosses Spital, eine Bank mit
Publikumsverkehr und eine Firma der
Elektrobranche schriftliche Berichte
über ihre Notfallkonzepte ausgearbeitet.

Es ist zu wünschen, dass sich alle
Betriebe unseres Landes ihrer
Verantwortung in diesem Gebiet zwischen
Unfallverhütung und Katastrophenvorsorge

bewusst werden. Die heute
bestehenden Lücken sollen in den
nächsten Jahren in Zusammenarbeit
mit den Gemeinden und, bei grösseren

Werken, unter Beizug der
Betriebsschutzorganisationen ausgefüllt
werden.

A nos lecteurs et amis romands:
Ce très intéressant article paraîtra en langue française dans notre prochaine édition, No 1-2/80.

Die Gemeinde Maur ZH sucht auf Anfang 1980
dynamische Persönlichkeit mit Führungs- und
Organisationsfähigkeiten als

Ortschef
evtl. Zivilschutzstellenleiter

Die Amtsausübung kann entweder im Nebenamt
gegen angemessene Entschädigung oder kombiniert

mit voll- oder halbamtlicher Anstellung bei der
Gemeindeverwaltung, zum Beispiel als
Zivilschutzstellenleiter oder in einer anderen, der Vorbildung
entsprechenden Funktion, erfolgen. Verlangt werden

einschlägige Fachkenntnisse, entweder als
Ortschef bereits ausgebildet oder Bereitschaft, die
entsprechenden Kurse möglichst rasch zu
absolvieren. Eventuell käme die Freistellung eines
Armeeoffiziers in Frage. Wohnsitz in unserer
Gemeinde nach allfälliger Übergangsregelung Bedingung.

Schriftliche Anmeldungen an die Gemeindeverwaltung

Maur, zu Händen von Gemeinderat
Dr. E. Widmer, 8124 Maur.

Stadt _Winterthur
Zivilschutzamt Winterthur

In unsern vollamtlichen Ausbildungsstab suchen wir
einen

Zivilschutz-Instruktor
für die Ausbildung der Zivilschutzangehörigen der
verschiedenen Dienstzweige.

Wir erwarten eine abgeschlossene berufliche Ausbildung

mit einigen Jahren Praxis, Freude an der
Lehrtätigkeit. Organisationstalent, gute Umgangsformen,
Sinn für Zusammenarbeit sowie eine erfolgreiche
berufliche oder militärische Tätigkeit als Vorgesetzter.

Ausführliche Bewerbungen sind zu richten an

Zivilschutzamt der Stadt Winterthur
z. H. von OC H. U. Locher, Palmstrasse 16,
8400 Winterthur
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